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ZIELE, ZWECKE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG GEM. § 2 A NR. 1 BAUGB 

A. ERFORDERNIS UND ZIELSETZUNG DER PLANAUFSTELLUNG GEM. § 1 ABS. 3 BAUGB 

Es ist gemäß § 1 Abs. 3 BauGB Aufgabe der Gemeinde, Bauleitpläne aufzustellen, so-

bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Aufgrund der regionalplanerischen Bedeutung der Stadt Birkenfeld als “landesweit be-

deutsamer Arbeitsmarkt Schwerpunkt“ entlang der Verkehrsachse an der Nahe von der 

A 61 (Anschlussstelle Bad Kreuznach) bis zur A 62 (Anschlussstelle Birkenfeld) sowie 

der hohen Nachfrage nach gewerblichem Bauland verfolgt die Stadt Birkenfeld kontinu-

ierlich die Entwicklung ihrer gewerblichen Flächen.  

Der Flächennutzugsplan der Verbandsgemeinde Birkenfeld sieht für den hier in Rede 

stehenden Bereich bereits eine geplante gewerbliche Baufläche vor. Der Bebauungs-

plan „Pfarrbitz“ konkretisiert nun die Darstellungen der vorbereitende Bauleitplanung 

durch die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebiets.  

B. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Zur Erreichung der obigen Zielsetzung hat der Stadtrat der Stadt Birkenfeld gemäß § 2 

Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes „Pfarrbitz“ am 

________ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht. 

Beauftragt mit der Erstellung des Bebauungsplans wurde das Büro BBP Stadtplanung 

Landschaftsplanung, Kaiserslautern. Die Integration der Belange von Natur und Land-

schaft erfolgt auf der Grundlage eines Fachbeitrages Naturschutz; dieser wird ebenfalls 

vom Büro BBP Stadtplanung Landschaftsplanung erstellt. 

C. GRUNDLAGEN 

1. Planungsgrundlagen 

Wesentliche Planungsgrundlagen des Bebauungsplans sind: 

▪ der aktuell rechtsgültige Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Birkenfeld 

▪ Fachgutachterliche Stellungnahme zum Anlagen- und Verkehrslärm für die frühzei-

tige Beteiligung (GSB Schalltechnisches Beratungsbüro), Stand 03/2020 

▪ Siedlungswasserwirtschaftlicher Planungsbeitrag (IBUT GmbH, 05/2019) 

▪ Kartierung zur Bewertung der Betroffenheit eines gesetzlich geschützten Biotops 

(Planungsbüro Neuland-Saar, 11/2020) 

▪ Fachbeitrag Naturschutz (BBP 08/2023) 

▪ Abfragen des LANIS RLP1, des Geoportals Wasser RLP2 und des Geoportals Boden 

RLP3 

 
1  LANIS RLP unter https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/, abgerufen 08/2019. 
2  Geoportal Wasser RLP unter http://www.gda-wasser.rlp.de/GDAWasser/client/gisclient/index.html?appli-

cationId=12588&forcePreventCache=14143139175, abgerufen 08/2019. 
3  Geoportal Boden RLP unter https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=19, abgerufen 08/2019. 
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2. Lage und Größe des Plangebiets / Bestandssituation 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand der Stadt Birkenfeld, angrenzend 

an die Bundesstraße 41. Das Plangebiet umfasst eine Größe von rund 2,5 ha und ist 

größtenteils unbebaut. Lediglich im Südwesten des Geltungsbereichs wird ein bestehen-

der Gewerbebetrieb von dem hier in Rede stehenden Bebauungsplan überplant.  

Die ungefähre Lage des Plangebiets kann der nachfolgenden Abbildung entnommen 

werden.  

 

Lage im Siedlungsgefüge. Quelle: Landschaftsinformationssystem LANIS Rheinland-Pfalz, 2020 

Im Norden direkt an das Plangebiet angrenzend ist überwiegend Wohnnutzung vorzu-

finden, jedoch ist das weitere Umfeld insgesamt von einer gemischten Nutzungsstruktur 

geprägt.  

D. VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB und § 8 Abs. 2 BauGB sind die übergeordneten Vorgaben der 

Raumordnung sowie der vorbereitenden Bauleitplanung bei der Aufstellung eines Be-

bauungsplanes zu beachten. Im vorliegenden Fall zählen insbesondere nachfolgend 

dargestellte Aspekte dazu: 

1. Regionaler Raumordnungsplan „Rheinhessen-Nahe“ 

Der regionale Raumordnungsplan „Rheinhessen-Nahe“ konkretisiert die Zielsetzungen 

des Landesentwicklungsprogramms IV Rheinland-Pfalz. In dem seit November 2015 

verbindlichen regionalen Raumordnungsplan ist die Stadt Birkenfeld zusammen mit 

Baumholder und Idar-Oberstein als kooperierendes Mittelzentrum ausgewiesen.  
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Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalen Raumordnungsplans „Rheinhessen-Nahe, 11/20105 

Der Stadt Birkenfeld werden die besonderen Funktionen „W“ und „G“ (Wohnen und Ge-

werbe) zugeordnet. Darüber hinaus definiert Z 17 des Regionalen Raumordnungsplans 

Rheinhessen-Nahe Wirtschaftsachsen, die „über überregionale sowie regionale Bedeu-

tung verfügen.“4 Dies sind u.a. Bereiche entlang der A62 sowie der B41. Im Einzelnen 

wird u.a. insbesondere Birkenfeld an der B 41 genannt. Weiterhin führt der regionale 

folgendes zu Z 8 aus:  

„Die im Ausbau befindliche B 41 ist für die Weiterentwicklung des Entwicklungsbereiches 

Nahe von großer regionaler Bedeutung. Somit entwickelt sich diese Verkehrsachse an 

der Nahe von der A 61 (Anschlussstelle Bad Kreuznach) bis zur A 62 (Anschlussstelle 

Birkenfeld) zu den wichtigsten überregionalen Querverbindungen in Rheinland-Pfalz. 

Nach LEP IV wird dieser Bereich von Bad Kreuznach bis Idar-Oberstein als “landesweit 

bedeutsamer Arbeitsmarkt Schwerpunkt“ definiert. Der Bereich Birkenfeld wird als „Pro-

jektbezogener Entwicklungsschwerpunkt“ definiert.“5 

2. Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Birkenfeld ist das Plan-

gebiet als geplante gewerbliche Baufläche dargestellt. Somit entsprechen die im Bebau-

ungsplan getroffenen Festsetzungen den Darstellungen des Flächennutzungsplans.  

 

Darstellungen des Plangebiets (schwarz gekennzeichnet) im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde 

Birkenfeld 

 
4 Zu Z 17 Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe, 11/2015. 
5  Zu Z 8 Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe, 11/2015. 
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E. FACHPLANERISCHE VORGABEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 

1. Verkehrliche Erschließung 

Das hier in Rede stehende Plangebiet wird künftig über einen zwischenzeitlich bereits 

realisierten Anschluss an die B 41 erfolgen, zu deren planungsrechtlicher Vorbereitung 

die beiden Bebauungspläne „Süd-West-Spange I“ und „Süd-West-Spange II“ aufgestellt 

wurden.  

Ursprüngliches Ziel der neuen Verbindungsstraße, der „Süd-West-Spange“ war große 

Teile der Stadt, insbesondere die Innenstadt, vom Durchgangsverkehr befreien und so-

mit neue Möglichkeiten zur Entwicklung bieten. Hierzu wurde im November 1999 der 

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan dieser städtischen Verbindungsstraße 

(Süd-West-Spange) gefasst.  

Im selben Zeitraum bestanden bereits erste Bestrebungen zur Entwicklung des Gewer-

begebiets „Pfarrbitz“, dem eine besondere Dringlichkeit zugesprochen wurde. Da durch 

den südlichen Teil der „Süd-West-Spange“ die Anbindung des Gewerbegebiets erfolgen 

sollte, wurde hat sich der Stadtrat Birkenfeld im Oktober 2001 dazu entschlossen, den 

Bebauungsplan „Süd-West-Spange“ in zwei Teilbereich zu teilen.  

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans „Süd-West-Spange I“ wurde im Jahr 2009 

und der des Bebauungsplans „Süd-West-Spange II“ im Jahr 2010 gefasst. Im Jahr 2020 

soll mit der Umsetzung der Planung begonnen werden. Die beiden Planungen sind der 

nachfolgenden Abbildung zu entnehmen: 

 

Planung Süd-West-Spange 

Süd-West-Spange I 

Süd-West-Spange II 

Pfarrbitz 
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Das hier in Rede stehende Plangebiet der „Pfarrbitz“ wird über eine Stichstraße erschlos-

sen, die an den neuen Kreisverkehr anbindet.  

2. Schalltechnische Untersuchung 

Eines der grundlegenden Ziele der Bauleitplanung liegt darin, der Bevölkerung bei der 

Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Verhältnisse zu bieten. Aufgabe muss es des-

halb sein, das Wohn- und Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass gegenseitige Beeinträch-

tigungen ausgeschlossen werden. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Pfarrbitz“ überplant die Stadt Birkenfeld eine 

derzeit weitgehend unbebaute Fläche nordwestlich der Bundesstraße 41. Als Grundlage 

für die Beurteilung der Lärmschutzbelange im weiteren Planverfahren waren schalltech-

nische Untersuchungen durchzuführen. In der „Fachgutachterlichen Stellungnahme zum 

Anlagen- und Verkehrslärm“ der GSB (Schalltechnisches Beratungsbüro, Sankt Wendel, 

02/2020) wurden folgende Aspekte untersucht und beurteilt:  

▪ Verkehrslärm im Plangebiet: Straßenverkehrslärm der umliegenden und geplanten 

Straßenabschnitte, 

▪ Anlagenlärm aus dem Plangebiet durch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, 

▪ Zunahme des Verkehrslärms auf bestehenden Straßen. 

Verkehrslärm im Plangebiet 

Zur Beurteilung des Verkehrslärms im Plangebiet wurden die umliegenden Straßen (B 

41, B 269, Saarstraße, Bahnhofstraße) sowie die geplante Süd-West-Spange berück-

sichtigt. Der Gutachter kommt dabei zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet zum Schutz 

vor Verkehrslärm aufgrund der hohen Geräuscheinwirkungen insbesondere durch die 

Süd-West-Spange und die B41, maßgeblichen Außenlärmpegel zur Dimensionierung 

passiver Maßnahmen festzusetzen sind.  

Anlagenlärm aus dem Plangebiet  

Die Verträglichkeit von Gewerbebetrieben und Dienstleistungsunternehmen innerhalb 

des geplanten Gewerbegebiets ‘Pfarrbitz‘ mit den umliegenden schutzwürdigen Nutzun-

gen wurde vom Grundsatz her untersucht und beurteilt. 

Zur Untersuchung wurden pauschale flächenbezogene Schallleistungspegel für die drei 

Teilflächen des Bebauungsplans umgesetzt. Die Ansätze für die Gewerbeflächen (GEe) 

betragen 60 dB(A)/m² am Tag und 50 dB(A)/m² in der Nacht. Mit diesen Ansätzen wer-

den gewerbliche Nutzungen abgedeckt, die nicht erheblich störend sind, was den Fest-

setzungen als ‘eingeschränktes Gewerbegebiet‘ entspricht. 

Über die pauschalen flächenbezogenen Schallleistungspegel kann nachgewiesen wer-

den, dass die Orientierungswerte der DIN 18.005 weitestgehend eingehalten werden. 

Eine Kontingentierung nach DIN 45.691 im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wird als 

nicht zwingend erforderlich angesehen. 

Betriebe sind dann zulässig, wenn Sie den Nachweis nach Nr. 3.2.1 TA Lärm erbringen, 

dass die von Ihnen ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

an den umliegenden schutzwürdigen Nutzungen um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

Damit wird die Verträglichkeit von gewerblichen Betrieben zu den bestehenden Wohn-

nutzungen sichergestellt. 
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Zunahme des Verkehrslärms 

Dienstleistungsunternehmen im Gewerbegebiet ‘Pfarrbitz‘ werden zusätzlicher Verkehre 

auf den umliegenden Straßen verursacht. Die Verkehrszunahme durch den Bau der 

Süd-West-Spange wurde im Zuge des Planfeststellungsverfahrens untersucht. Hierbei 

wurden Maßnahmen zum Schutz der angrenzenden Wohngebäude geplant. 

Aufgrund der Verkehrsabnahme im Landkreis Birkenfeld ist davon auszugehen, dass die 

geplanten Maßnahmen einen ausreichenden Schallschutz auch bei Entwicklung des Ge-

werbegebiets ‘Pfarrbitz‘ gewährleisten. Aufgrund des Baus der Süd-West-Spange wird 

sichergestellt, dass die Verkehre aus dem Plangebiet nicht über innerörtliche Straßen 

zur Bundesautobahn 62 geführt werden. Die Verkehrszunahme durch das Plangebiet 

wird gutachterlich als nicht wesentlich eingestuft. 

3. Entwässerungsplanung 

Das Ingenieurbüro für Umwelt und Tiefbau IBUT sieht in seiner Entwässerungsplanung 

von 05/2019 Folgendes für das Plangebiet vor: 

 

Lage des Regenrückhaltebeckens (grün) im Geltungsbereich (IBUT GmbH, 05/2019) 

Das im Plangebiet anfallende unverschmutzte Regenwasser soll über einen Regenwas-

serkanal in ein Regenrückhaltebecken geleitet werden, das sich im Süden des Geltungs-

bereiches entlang der B 41 erstreckt. Es ist vorgesehen, das Becken innerhalb des 20 

m-Bereichs zu errichten, der nach § 9 FStrG der Freihaltung von baulichen Anlagen un-

terliegt. Jedoch hat in diesem Zusammenhang vorab eine Abstimmung mit dem LBM 

Bad Kreuznach mit dem Ergebnis stattgefunden, dass seitens der Fachbehörde einer 

Errichtung des Regenrückhaltebeckens an dieser Stelle zugestimmt wird.  
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4. Natur- und artenschutzrechtliche Rahmenbedingungen 

4.1 Schutzgebiete und -objekte 

4.1.1 Europäisches ökologisches Netz Natura 2000-Gebiete  

Im Plangebiet selbst und in seiner unmittelbaren Umgebung sind keine Schutzgebiete 

gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie6 bzw. der Europäischen Vogelschutzrichtlinie7 

als Bestandteil der Natura2000-Gebiete ausgewiesen. Das nächstgelegene FFH-Gebiet 

„Obere Nahe“ im Südwesten ist über 4 km entfernt, so dass Auswirkungen durch das 

Vorhaben ausgeschlossen sind. 

4.1.2 Nationale naturschutzrechtliche Schutzgebiete und -objekte  

Das Plangebiet liegt am südöstlichen Rand des Landschaftsschutzgebietes 07-LSG-

7134-010 „Hochwald-Idarwald mit Randgebieten“. Letzterer ist auch Teil des Naturpar-

kes Saar-Hunsrück (07-NTP-071-003), der außerhalb des Plangebiets südwestlich des 

Stadtgebiets liegt. Auswirkungen sind hier nicht zu erwarten.  

Schutzgebiete oder -objekte gemäß den §§ 23 – 25 bzw. SS 27 - 30 BNatSchG sind im 

Plangebiet nicht vorhanden. Das Naturschutzgebiet NSG-7134-052 Birkenfelder Ton-

grube liegt weit außerhalb im Westen des Stadtgebiets. Auswirkungen sind nicht zu er-

warten.  

Im September und im Mai 2020 wurden Vegetationserfassungen durch das Büro Neu-

land-Saar mit folgendem Ergebnis durchgeführt: „Innerhalb des Geltungsbereiches wur-

den auf der Grundlage der Geländekartierung im Mai 2020 insgesamt fünf unterschied-

lich ausgebildete Wiesenbereiche differenziert“, wobei ein Wiesenbereich „als FFH-LRT 

6510 und demnach als gesetzlich geschütztes, dem Pauschalschutz nach § 15 

LNatSchG unterliegendes Biotop eingestuft“ wurde. 

4.1.3 Wasserrechtliche Schutzgebiete 

Wasserrechtliche Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

4.2 Artenschutzrechtliche Einschätzung 

Im Mai und Juli 2020 wurden die Vegetationserfassungen des Büros Neuland-Saar 

durch faunistische Kartierungen ergänzt: Seltene, ökologisch hoch bedeutsame, gefähr-

dete Arten, die innerhalb des Naturraumes eine Besonderheit darstellen, wurden weder 

bei den Heuschrecken- noch bei den Schmetterlingserfassungen registriert. Für Mager-

wiesen wertgebende Arten fehlten komplett. Die Bedeutung als Lebensraum ist bezüg-

lich der untersuchten Tiergruppen als unterdurchschnittlich zu bewerten. Eine beson-

dere, nicht an anderer Stelle ersetzbare Funktion als faunistischer Lebensraum kommt 

dem Plangebiet nicht zu. 

 

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Rodungszeiten, Nestschutz) ist 

nicht mit dem Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG zu rechnen. 

 
6 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume der wildle-

benden Tiere und Pflanzen. -Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft Nr. L 207/7. 

7 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 25.04.1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. 
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5. Altlasten 

Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen, die eine 

Nutzung der Flächen beeinträchtigen könnten oder weitergehende Erkundungen erfor-

derlich machen würden, liegen bei der Stadt Birkenfeld nicht vor. Aufgrund der vergan-

genen und gegenwärtigen Nutzungen der hier in Rede stehenden Grundstücke sind 

auch keine schädlichen Bodenveränderungen zu erwarten. 

6. Kultur- oder sonstige Sachgüter sowie archäologische Fundstellen und Boden-

denkmäler 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine Kulturdenkmäler oder kul-

turhistorisch interessanten Baulichkeiten. Über archäologische Fundstellen oder Boden-

denkmäler ist ebenfalls nichts bekannt. 

Sollten während der Bauphase Funde innerhalb des Geltungsbereichs zutage treten, 

wird auf die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die Generaldirektion Kulturelles 

Erbe, Direktion Landesarchäologie verwiesen. 

7. Sonstiges 

Weitere Zielvorstellungen von Fachplanungen, die im Widerspruch zu der vorliegenden 

Planung stehen bzw. die eine Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-

ungsplans ausschließen oder einschränken, sind derzeit nicht bekannt. 

F. DARLEGUNG ZUM STÄDTEBAULICHEN KONZEPT 

1. Städtebauliche Zielvorgaben 

Der Bebauungsplan „Pfarrbitz“ soll eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Ent-

wicklung gewährleisten. Das Planungsgebiet soll dabei einer Entwicklung zugeführt wer-

den, die den künftigen Nutzern und deren Nutzungsbedürfnissen gerecht wird (vgl. § 1 

Abs. 5 BauGB). 

Konflikte mit der benachbarten Bebauung bzw. Nutzung, eine Beeinträchtigung von 

Landschaftspotenzialen und negative Auswirkungen auf die gesamtörtliche und städte-

bauliche Entwicklung sollen verhindert bzw. minimiert werden. 

Bei der Durchführung des Bebauungsplanes sind daher insbesondere folgende städte-

bauliche Planungsziele zu berücksichtigen: 

▪ Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (vgl. § 1 Abs. 6 

Nr. 1 BauGB), 

▪ Vorgaben zur Gestaltung baulicher Anlagen zum Erreichen gestalterischer Grund-

prinzipien bei geringstmöglicher Einschränkung der individuellen Gestaltungsvor-

stellungen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB), 

▪ Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sollen durch gezielte Maßnahmen 

vermieden bzw. bei unvermeidbaren Eingriffen auf das notwendige Minimum redu-

ziert werden (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), 

▪ Belange der Wirtschaft sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 

8 BauGB sowie 

▪ funktionsgerechte und wirtschaftliche Erschließung (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB). 
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G. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

Nachfolgend wird im Einzelnen auf die Inhalte und Erforderlichkeit der im Bebauungs-

plan getroffenen Festsetzungen eingegangen. 

1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung  

Die Stadt Birkenfeld ist aufgrund ihrer raumordnerischen Bedeutung für die gewerbliche 

Entwicklung bestrebt, innerhalb des hier in Rede stehenden Plangebiet eine gewerbliche 

Nutzung zu ermöglichen. Der bestehenden Umgebungsbebauung Rechnung tragend 

und um die Entwicklungsabsichten der Stadt Birkenfeld mit einem verträglichen Neben-

einander von Wohnen und Gewerbe zu gewährleisten, wird im Bebauungsplan „Pfarr-

bitz“ ein eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Demnach sind nur solche Gewer-

bebetriebe zugelassen, von denen keine wesentlichen Störungen des angrenzenden 

Wohnens zu befürchten sind. Das bedeutet, dass von den zukünftig zulässigen Nutzun-

gen ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m² am Tag und 50 

dB(A)/m² in der Nacht nicht überschritten werden dürfen. Unter dieser Voraussetzung 

sind keine weiteren Immissionsschutzmaßnahmen erforderlich. 

Die weiteren im Bebauungsplan getroffenen Nutzungseinschränkungen dienen dazu, die 

vorhandenen Flächen für eine gewerbliche Nutzung zu sichern.  

Neben der Untersuchung des Verkehrslärms im Plangebiet wird der Anlagenlärm aus 

dem Plangebiet untersucht und beurteilt. Es wird untersucht, ob das Plangebiet allge-

mein mit den umliegenden, bereits bestehenden Wohnnutzungen verträglich ist oder ob 

durch geeignete Maßnahmen beispielsweise eine Geräuschkontingentierung nach DIN 

45.691 eine Gliederung des Gewerbegebiets in Flächen mit unterschiedlichen Ge-

räuschkontingenten erfolgen muss. Über die pauschalen flächenbezogenen Schallleis-

tungspegel kann nachgewiesen werden, dass die Orientierungswerte der DIN 18.005 

weitestgehend eingehalten werden. Eine Kontingentierung nach DIN 45.691 im Zuge 

des Bebauungsplanverfahrens wird als nicht zwingend erforderlich angesehen. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wir im vorlügenden Fall geregelt durch die Festsetzung 

eine Grundflächenzahl (GRZ) sowie einer maximalen Gebäudehöhe.  

Die Grundflächenzahl wird mit 0,8 bestimmt und bewegt sich somit innerhalb der nach 

der Baunutzungsverordnung empfohlenen Grenzen.  

Die getroffene Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen in Form der maximalen Gebäu-

dehöhe soll einerseits eine für eine gewerbliche Nutzung ausrechend dimensionierte 

Gebäudekubaturen ermöglichen. Andererseits soll somit der Forderung des § 16 Abs. 3 

BauNVO gerecht werden, wonach die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn 

ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild 

beeinträchtigt werden könnten. 

Durch diese getroffenen Festsetzungen wird insgesamt lediglich die äußere Kubatur der 

Gebäude bestimmt. Dem Bauherrn verbleibt somit ein großer Spielraum hinsichtlich der 

inneren Verteilung und Nutzung einzelner Geschosse. 
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1.3 Bauweise überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, Stellung bau-

licher Anlagen  

Die Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche beschränken sich ebenfalls in 

generalisierender Weise auf die Sicherung der wesentlichen städtebaulichen Merkmale. 

Für den überbaubaren Bereich im eingeschränkten Gewerbegebiet wird eine abwei-

chende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Hierbei wird bestimmt, dass 

im Sinne einer offenen Bauweise Grenzabstände einzuhalten sind, jedoch unterliegen 

die Baukörper keiner Längenbegrenzung. Somit sind Baukörper mit mehr als 50 m 

Länge zulässig. Dies soll den Ansprüchen an eine gewerbliche Nutzung gerecht werden.  

Nebenanlagen in Form von Gebäuden sowie Garagen und Carports sind nur innerhalb 

der überbaubaren Fläche zulässig. Aufgrund der großzügigen Ausweisung von überbau-

barer Fläche ist trotzdem eine ausreichende Flexibilität zur Grundstücksnutzung gewähr-

leistet.  

Stellplätze sind sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig, 

um die Realisierung der erforderlichen Stellplatzzahlen auf den Grundstücken zu ermög-

lichen. Von dieser Festsetzung ausgenommen ist jedoch der nach § 9 FStrG be-

schränkte Bereich.  

1.4 Verkehrsflächen  

Der Bebauungsplan trifft im Hinblick auf Ausbau und Gestaltung der Erschließungsflä-

chen nur rahmengebende Festsetzungen wie Linienführung und Breite des Ausbaus. 

Der Bebauungsplan definiert damit zunächst nur die Verkehrsflächen ohne konkrete 

Querschnittdarstellungen. Hiermit sollen einerseits die erforderlichen Flächen zur Orga-

nisation der Verkehrsbeziehungen gesichert werden, andererseits aber flexible Spiel-

räume für die zukünftige Gestaltung durch Verzicht auf eine detaillierte Festlegung der 

Einzelquerschnitte ermöglicht werden. 

Die zur Verfügung stehenden ausgewiesenen Verkehrsflächen gehen stellenweise über 

den eigentlichen Erschließungsbedarf hinaus. Es wird daher empfohlen, die Flächen, die 

für verkehrliche Funktionen nicht genutzt werden, als Grünflächen zu gestalten. 

1.5 Versorgungsflächen und Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Nie-

derschlagswasser  

Für die Oberflächenentwässerung sind die Vorgaben des Landeswassergesetzes zu be-

rücksichtigen. Hiernach soll Niederschlagswasser nur in die dafür zugelassenen Anla-

gen eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertret-

barem Aufwand verwertet oder versickert werden kann und die Möglichkeit nicht besteht, 

es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches Gewässer mittelbar oder unmittelbar 

abfließen zu lassen. Des Weiteren wird auf die Entwässerungskonzeption des Ingeni-

eurbüros für Umwelt und Tiefbau IBUT verwiesen. 

1.6 Öffentliche und private Grünflächen  

Die öffentlichen Grünflächen werden mit der Zweckbestimmung „Straßenbegleitgrün“ 

festgesetzt. Hierdurch soll eine Pufferwirkung zu den bestehenden angrenzenden Bau-

grundstücken erzielt werden. Zudem soll verdeutlicht werden, dass durch die neue Stich-

straße keine Erschließung der bestehenden Baugrundstücke entlang der Saarstraße be-

absichtigt ist.  
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Die Ausweisung der privaten Grünflächen erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Betref-

fenden Bereiche bereits einer privaten Gartennutzung unterliegen und diese Nutzung 

gesichert werden soll.  

1.7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft i. V. m. Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Pflanzungen  

Zum Ausgleich der mit der Bebauungsplanung verbundenen Eingriffe in Natur und Land-

schaft werden entsprechend den Maßnahmenvorschlägen des Fachbeitrags Natur-

schutz landespflegerische und grünordnerische Maßnahmen im Baugebiet festgesetzt. 

Die getroffenen Festsetzungen dienen im Wesentlichen der Kompensation der gestatte-

ten Neuversiegelung, der Einbindung des zukünftigen Gewerbegebiets in das Ortsbild 

sowie stadtklimatologischen Aspekten. Durch den Bezug auf die beigefügten Pflanzlis-

ten sollen naturnahe und standortgerechte Pflanzungen entstehen, die die ökologische 

Funktion als Lebensraum sowie die örtliche Einbindung gewährleisten. Damit dienen 

diese Festsetzungen auch der rechtlichen Umsetzung der im Fachbeitrag Naturschutz 

erarbeiteten landespflegerischen Zielvorstellungen. 

Zusätzlich zu den im Geltungsbereich getroffenen grünordnerischen und landespflege-

rischen Maßnahmen und Festsetzungen werden externe Ausgleichsmaßnahmen für den 

Ausgleich der entstehenden Eingriffe im Gebiet erforderlich. Hierzu werden die Ökokon-

tofläche „Auf der Grehbachsdell“ sowie weitere Flächen auf Gemarkung Leitzweiler her-

angezogen. 

Die Beschreibung der Maßnahmen sind ausführlich im Umweltbericht - als gesonderter 

Teil dieser Begründung – sowie im Fachbeitrag Naturschutz dargelegt. 

1.8 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

Um die Errichtung, den Bestand sowie die Unterhaltung der im Plangebiet benötigten 

Versorgungsleitungen und -anlagen sicherzustellen, werden in der Planzeichnung ent-

sprechende Leitungsrechte festgesetzt. Die Rechte sind grundbuchrechtlich durch die 

beteiligten Parteien abzusichern und werden zugunsten des jeweiligen Versorgungsträ-

gers eingetragen.  

Für den Bau und Betrieb solcher Anlagen und Leitungen sind vertragliche Vereinbarun-

gen zwischen den Versorgungsunternehmen und den Grundstückseigentümern abzu-

schließen, in denen Rechte und Pflichten sowie ggf. Entschädigungsmodalitäten zwi-

schen den Vertragspartnern geregelt werden. Diese notariell beurkundeten Vereinba-

rungen (Gestattungsverträge) sind Grundlage für die grundbuchliche Eintragung be-

schränkter persönlicher Dienstbarkeiten. 

1.9 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung sol-

cher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ‘Pfarrbitz‘ wurde eine Fachgutachterliche 

Stellungnahme zum Anlagen- und Verkehrslärm für die frühzeitige Beteiligung (GSB 

Schalltechnisches Beratungsbüro Stand 03/2020) erstellt. Daraus resultieren die im 

Rahmend er hier vorliegenden Planung getroffenen Festsetzungen.  

Zum Schutz von Aufenthaltsräumen werden maßgebliche Außenlärmpegel zur Dimen-

sionierung passiver Maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt. Zusätzlich wird bei 
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Erreichen der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) in der Nacht (22.00-

06.00 Uhr) eine Grundrissorientierung in der Weise festgesetzt, dass sich an den Fas-

saden keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Aufenthaltsräumen im Sinne der 

DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau‘ an ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Auf-

sichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter befinden. 

Außerdem sind für nachtgenutzte Aufenthaltsräume fensterunabhängige, schallge-

dämmte Lüfter oder gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art einzubauen, die eine 

ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster sicherstellen. Auf die Errichtung ak-

tiver Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, -wälle) wird verzichtet, da in den ge-

planten Gewerbegebieten der Orientierungswert der DIN 18.005 am Tag weitestgehend 

eingehalten wird. Somit wird die mit der Eigenart des Plangebiets verbundene Erwartung 

auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigung nach dem Beiblatt zur DIN 18.005 er-

füllt. 

1.10 Bereich ohne Ein- und Ausfahrten  

Um eine Erschließung der gewerblichen Grundstücke von der klassifizierten Straße (B 

41) zu verhindern und den Verkehrsfluss insbesondere im Bereich der Kreisverkehrsan-

lage nicht zu beeinträchtigen, ist ein ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt worden.  

1.11 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen 

Die Eingriffe werden im Bebauungsplan den landespflegerischen Kompensationsflächen 

und -maßnahmen im Sinne des § 1a BauGB zugeordnet, um eine Grundlage für den 

Erlass einer Satzung und damit für die Refinanzierung der Ausgleichsmaßnahmen nach 

§ 135c BauGB zu schaffen. 

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

In den Bebauungsplan wurde gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO 

eine örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung integriert. 

Ziel der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist es, in positiver Weise auf 

die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, ohne dabei den Bau-

herrn in seiner Bau- und Gestaltungsfreiheit allzu stark einzuschränken. Festsetzungen 

werden daher nur in denjenigen Bereichen getroffen, die von elementarem Einfluss auf 

das Gesamterscheinungsbild des Baugebietes sind. Hierzu gehören insbesondere Re-

gelungen zur 

▪ äußeren Gestaltung der baulicher Anlagen, insbesondere in den Bereichen: Dach- 

und Fassadengestaltung sowie Anlagen zur Energie- und Warmwassergewinnung, 

▪ Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke in Be-

zug auf Standorte von Müllbehältern sowie Lager- und Abfallplätzen sowie zu 

▪ Werbeanlagen. 

Die getroffenen Festsetzungen dienen im Wesentlichen der Vermeidung grundsätzlicher 

gestalterischer Defizite.  

3. Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter 

Empfehlungen und Hinweise, die aufgrund der mangelnden Ermächtigungsgrundlage 

nicht als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden, jedoch zum Ver-

ständnis der getroffenen Festsetzungen beitragen oder über den „eigentlichen“ 
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Bebauungsplan hinausgehende wichtige Informationen liefern, wurden als unverbindli-

che Hinweise im Nachgang zu den Textfestsetzungen abgedruckt. 

H. WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (§ 2a Abs. 1 BauGB) sind entsprechend 

dem Stand des Verfahrens wesentliche Auswirkungen der Planung darzulegen. 

Der vorliegende Bebauungsplan leistet in diesem Zusammenhang einen wesentlichen 

Beitrag für ein verträgliches Nebeneinander der konkurrierenden Nutzeransprüche. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll eine geordnete und nachhaltige städ-

tebauliche Entwicklung ermöglicht werden. Insbesondere nachfolgend beschriebene we-

sentliche Auswirkungen (Belange) wurden bisher ermittelt und sind wie folgt in die Pla-

nung eingestellt worden. 

1. Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 

Zur Wahrung der Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse sowie die Sicherheit 

der Arbeitsbevölkerung wurden bislang insbesondere nachfolgend dargelegte Aspekte 

betrachtet. 

1.1 Nutzung 

Zur Wahrung der Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse sowie die Sicherheit 

der Arbeitsbevölkerung ist bei der Planung darauf zu achten, dass das Plangebiet so 

ausgestaltet wird, dass gesunde Bedingungen herrschen. Diesem Grundsatz entspricht 

die vorliegende Planung.  

Negative externe Einwirkungen in das Plangebiet hinein sind nicht zu erwarten. 

1.2 Lärm  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ‘Pfarrbitz‘ wurde eine Fachgutachterliche 

Stellungnahme zum Anlagen- und Verkehrslärm für die frühzeitige Beteiligung (GSB 

Schalltechnisches Beratungsbüro Stand 03/2020) erstellt. Damit kann nachgewiesen 

werden, dass durch Anlagenlärm aus dem Plangebiet keine Beeinträchtigung der umlie-

genden Nutzungen entsteht und die Orientierungswerte der DIN 18.005 weitestgehend 

eingehalten werden. Zum Schutz vor Verkehrslärm im Plangebiet wurden Außenlärmpe-

gel zur Dimensionierung passiver Maßnahmen festgesetzt. Weitere schallschützende 

Maßnahmen sind im Rahmend er hier vorliegenden Planung nicht erforderlich.  

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Planung die Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden.  

1.3 Altlasten 

Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen, die eine 

Nutzung der Flächen beeinträchtigen könnten oder weitergehende Erkundungen erfor-

derlich machen würden, liegen weder bei der Stadt Birkenfeld noch bei der Verbandge-

meinde Birkenfeld vor. 

Sollten wider Erwarten bei der Baumaßnahme Abfälle angetroffen werden oder sich 

sonstige Hinweise ergeben, wird im Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass die 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-

schaft und Bodenschutz Koblenz umgehend zu informieren ist. 

1.4 Radonvorsorge 

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden radioaktiven 

Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzentration, fast 

überall in der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erdreich nachzuwei-

sen. Das gasförmige Radon kann in diesem Zusammenhang mit der Bodenluft über 

Klüfte im Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und Böden an die Erdoberflä-

che wandern. 

In der Luft außerhalb von Gebäuden wird das aus dem Boden austretende Radon sofort 

durch die Atmosphärenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt. Innerhalb von 

Gebäuden können jedoch aufgrund des Bauuntergrundes und der Bauweise beträchtli-

che Radonkonzentrationen auftreten. 

Gemäß der Radon-Prognosekarte des Landesamts für Geologie und Bergbau ist in der 

Stadt Birkenfeld mit einem erhöhten Radon-Potenzial (40.000 - 100.000 Becquerel Ra-

don pro Kubikmeter Bodenluft) verbunden mit lokal hohem Radon-Potenzial (> 100.000 

Becquerel Radon pro Kubikmeter Bodenluft) in und über einzelnen Gesteinshorizonten 

zu rechnen.  

Daher wird im Bebauungsplan vorsorglich darauf hingewiesen, grundsätzlich eine pro-

jektbezogene Radonmessung in der Bodenluft des Bauplatzes durchzuführen. Die Er-

gebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche 

Versorgungsmaßnahmen zu entscheiden. Werden hierbei Werte über 100.000 Becque-

rel Radon pro Kubikmeter Bodenluft festgestellt, wird angeraten, bauliche Vorsorgemaß-

nahmen zu treffen, um den Eintritt des Radons ins Gebäude weitgehend zu verhindern. 

2. Belange der Ver- und Entsorgung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 

Die Versorgung des Plangebietes mit den erforderlichen technischen Infrastrukturen 

kann durch Anschluss an die bestehenden Netze der jeweiligen Versorgungsträger si-

chergestellt werden.  

Auf die innerhalb des Geltungsbereichs verlaufenden Leitungen wird hingewiesen bzw. 

durch Leitungsrechte gesichert.  

Zum Schutz bestehender Leitungen wird im Bebauungsplan auf die einschlägigen Vor-

schriften und Abstandsempfehlungen sowie ggf. erforderliche Leitungsschutzmaßnah-

men hingewiesen. 

3. Belange des Umweltschutzes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschenwür-

dige Umwelt zu sichern sowie die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 

entwickeln. Dabei ist nach § 1a BauGB auch die Eingriffsfrage (Eingriffe in Boden, Natur 

und Landschaft) zu klären. 

Die Integration der Belange von Natur und Landschaft erfolgt auf der Grundlage des 

Fachbeitrags Naturschutz, der begleitend zur Bauleitplanung durch das Planungsbüro 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung, Kaiserslautern, aufgestellt wird. Zweck dieses 

Fachbeitrages ist die Erhebung, Analyse und Bewertung des Zustandes von Natur und 

Landschaft sowie die Formulierung landespflegerischer Zielvorstellungen als Grundlage 

für den erforderlichen Abwägungsprozess in der Bauleitplanung. 
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Im Bebauungsplan werden die Maßnahmenvorschläge des Fachbeitrags Naturschutz 

als verbindliche Festsetzungen übernommen, um die Beeinträchtigung des Naturhaus-

haltes möglichst gering zu halten bzw. zu vermeiden und die unvermeidbaren Eingriffe 

auszugleichen. Die zerstörten Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbil-

des sollen dadurch im Umfeld des Eingriffs so weit möglich gleichwertig wiederherge-

stellt werden. 

Eine Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes erfolgt separat im Umweltbe-

richt, der einen gesonderten Teil der Begründung bildet.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die wesentlichen Eingriffe sich durch die Neu-

versiegelung der Gewerbe- und Verkehrsflächen ergeben und damit die damit einherge-

hende Inanspruchnahme von artenreichem Grünland sowie die Veränderung von Orts- 

und Landschaftsbild durch gewerbliche Bebauung. Zusätzlich werden noch Bereiche für 

die Bereitstellung eines Regenrückhaltebeckens überformt.  

Die Eingriffe durch die Neuversiegelung bzw. den Wiesenverlust und die Herrichtung der 

Regenrückhalteflächen werden durch landespflegerische Maßnahmen nur teilweise im 

eigentlichen Plangebiet kompensiert. Darüber hinaus sind weitere Ausgleichsflächen 

notwendig. Hierzu stehen die Teilgeltungsbereiche 2 bis 6 sowie die Ökokontofläche 

„Auf der Grehbachsdell“ zur Verfügung. 

4. Belange der Wirtschaft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 

Der hier vorliegende Bebauungsplan schafft die planungsrechtliche Voraussetzung zur 

Entwicklung neuer gewerblicher Bauflächen sowie zur Sicherung eines bereits beste-

henden Gewerbebetriebs. Somit können bestehende Arbeitsplätze im Plangebiet gesi-

chert und neue in der Stadt Birkenfeld geschaffen werden.  

5. Belange des Verkehrs (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 

Das Plangebiet wird an die noch zu errichtende Süd-West-Spange angeschlossen. So-

mit wird künftig eine direkte Anbindung an das überregionale Straßennetz über die B 41 

bestehen und es ist sichergestellt, dass die Verkehre aus dem Gewerbegebiet nicht über 

innerörtliche Straßen zur Bundesautobahn 62 geführt werden. Die interne Erschließung 

des Gewerbegebiets erfolgt über eine Stichstraße mit ausreichender Dimensionierung. 

Vor diesem Hintergrund werden die Belange des Verkehrs als berücksichtigt angesehen.  

I. PLANVERWIRKLICHUNG 

1. Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungsplans 

Unter Berücksichtigung der gegebenen Eigentumsverhältnisse sind zur Umsetzung des 

Bebauungsplans keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich. 

2. Kosten der Bauleitplanung 

Die Bauleitplanung ist eine hoheitliche Aufgabe der Gemeinde. Über die Aufstellung und 

Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens entscheidet daher die Gemeinde im Rah-

men ihrer Planungshoheit. Die Gemeinde hat die anfallenden Kosten für die Aufstellung 

des Bebauungsplanes zu tragen. 


